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ErwGr

Erwagungsgrund 107 - Abanderung, Widerruf und AuBerkraftsetzung von
Angemessenheitsbeschlissen

1 Die Kommission kann feststellen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein bestimmter Sektor eines
Drittlands oder eine internationale Organisation kein angemessenes Datenschutzniveau mehr bietet.
2 Die Ubermittlung personenbezogener Daten an dieses Drittland oder an diese internationale
Organisation sollte daraufhin verboten werden, es sei denn, die Anforderungen dieser Verordnung in
Bezug auf die Datenubermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien, einschlieBlich verbindlicher
interner Datenschutzvorschriften und auf Ausnahmen fir bestimmte Falle werden erfullt. 3 In diesem
Falle sollten Konsultationen zwischen der Kommission und den betreffenden Drittlandern oder
internationalen Organisationen vorgesehen werden. 4 Die Kommission sollte dem Drittland oder der
internationalen Organisation frihzeitig die Grinde mitteilen und Konsultationen aufnehmen, um
Abhilfe fur die Situation zu schaffen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemaR ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgrl07?rev=1521280392 Gedruckt 24.04.2026 03:57



	[ErwGr]
	ErwGr
	Erwägungsgrund 107 - Abänderung, Widerruf und Außerkraftsetzung von Angemessenheitsbeschlüssen



